
 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
SITZUNG DES GEMEINDERATES KÖTZ 

 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, 13.03.2018 
Beginn: 19:30 Uhr 
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ANWESENHEITSLISTE 

2. Bürgermeister 

Uhl, Reinhard    

3. Bürgermeister 

Christel, Valentin    

Mitglieder des Gemeinderates 

Dörner, Michael    
Geiger, Martin    
Hartmann, Yvonne    
Lehner, Christian    
Leybrand jun., Erwin    
Lochbrunner, Richard    
Mairle, Michael    
Sailer, Leopold    
Seitz, Michael    
Wöhrle, Thomas    
Zacher, Markus    

Schriftführerin 

Ertle, Sabine    

 
 
Abwesende und entschuldigte Personen: 

1. Bürgermeister 

Walter, Ernst   entschuldigt 

Mitglieder des Gemeinderates 

Gast, Alois   entschuldigt 
Ritter, Norbert   entschuldigt 
Wöhrle, Werner   entschuldigt 
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TAGESORDNUNG 
 
Öffentlicher Teil 
 
   
 1   Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 

20.02.2018 
 

   
 2   Beratung und Beschlussfassung zur 6. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 54 "Industriegebiet im Günztal" und zur 17. 
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Günzburg 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

BAU/539/2018 

   
 3   Beratung und Beschlussfassung für die Vergabe Abriss altes Rathaus 

in Kötz 
BAU/542/2018 

   
 4   Beratung und Beschlussfassung zur Strom-Erdverkabelung im 

Bereich des Ortskernsanierungsgebietes Ebersbach 
GL/469/2018 

   
 5   Sachstandsbericht zum Baum- und Grünflächenkataster der 

Gemeinde Kötz und Beratung und Beschlussfassung zur 
Ersatzbepflanzung 

GL/471/2018 

   
 6   Beratung und Beschlussfassung zur geplanten Ortsumfahrung Kötz - 

Ichenhausen 
GL/472/2018 

   
 7   Beratung und Beschlussfassung zur Durchführung Neubau Kinderhort GL/473/2018 
   
 8   Bestätigung des Kommandanten und Stellvertreters der Freiwilligen 

Feuerwehr Kleinkötz 
KA/065/2018 

   
 9   Erhalt der Grabsteine von aufgelösten Grabstätten auf den Friedhöfen 

Großkötz und Ebersbach 
STA/012/2018 

   
 10   Schöffenwahl Bayern 2018; Aufstellung einer Vorschlagsliste für die 

Geschäftsjahre 2019 bis 2023 
STA/013/2018 

   
 11   Verschiedenes, Wünsche und Anträge  
 11.1 GZ5 neu  
 11.2 Bahnhofstr.  
 11.3 Aktion "Saubere Flur"  
 



Sitzung des Gemeinderates Kötz vom 13.03.2018  Seite 3 von 7 

 

Zweiter Bürgermeister Uhl eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung des Gemeinderates Kötz. Er 
begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates Kötz fest. 
Er stellte den Antrag, den Tagesordnungspunkt 6 von der Tagesordnung zu streichen. 
Das Gremium war damit einverstanden. 
 
 

ÖFFENTLICHER TEIL 
 

   
TOP  1: Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 

20.02.2018 
 
Die Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 20.02.2018 wurde vollinhaltlich 
genehmigt. 

   
TOP  2: Beratung und Beschlussfassung zur 6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 

54 "Industriegebiet im Günztal" und zur 17. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Günzburg 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
Der Stadtrat der Stadt Günzburg hat am 26.07.2010 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 54 
„Industriegebiet im Günztal“ zu ändern. Im Rahmen der 5. Änderung, rechtskräftig seit dem 
26.03.2011, ist der erste Teil bereits aus dem Geltungsbereich dieses Bebauungsplans 
herausgenommen worden (sieh Karte auf Seite 2 der Begründung). Die laufende Änderung 
betrifft das Industrie-Stammgleis, das planungsrechtlich einen Grundzug der Planung darstellt. 
 
Anlass und Ziel der Planung 
Eine ortsansässige Firma kam mit der Bitte auf die Stadt Günzburg zu, ihr weitere 
Expansionsmöglichkeiten zu schaffen. Sie hat nördlich der Hendrik-Lorenz-Straße bereits alle 
Gewerbegrundstucke aus dem Bereich des ehemals in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans Nr. 30.1 „Hendrik-Lorentz-Straße“ erworben, die möglich waren. Das 
gewünschte Bauvolumen kann auf diesen Grundstücken fast vollständig untergebracht werden. 
Es fehlen jedoch Stellplatzflächen für Beschäftigte und die erforderliche Feuerwehrumfahrt. Die 
Stellplätze sollen westlich und östlich geschaffen werden. Dies macht eine 
Bebauungsplanänderung erforderlich. Die Feuerwehrumfahrt soll nördlich auf dem Grundstuck 
des Frachtpostzentrums zu liegen kommen verbunden mit einer westlichen Umfahrt zurück auf 
die Hendrik-Lorentz-Straße. 
 
Nach kurzer Diskussion verständigte sich das Gremium darauf, dass durch die 
Bebauungsplanänderung keine Mehrbelastung des Verkehrs für die Gemeinde Kötz entstehen 
darf. 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Kötz nimmt die Änderung des Bebauungsplans Nr. 54 „Industriegebiet im 
Günztal“ sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis und erhebt 
folgenden Einwand: 
Mit der geplanten Änderung besteht Einverständnis unter dem Vorbehalt, dass keine 
Mehrbelastung des Verkehrs für die Gemeinde Kötz entsteht. 

02-17-2018/BAU einstimmig beschlossen   

   
TOP  3: Beratung und Beschlussfassung für die Vergabe Abriss altes Rathaus in 

Kötz 
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Für den Abriss des alten Rathauses in Großkötz wurden anhand der beschränkten 
Ausschreibung 8 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. 7 Firmen gaben ein wertbares 
Angebot ab. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Firma Epple aus Großkötz für die Abrissarbeiten gemäß dem 
Hauptangebot mit einer Vergabesumme in Höhe von 29.333,50 € brutto zu beauftragen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem Vergabevorschlag zu und vergibt den Auftrag an die Firma 
Epple aus Großkötz zu einem Gesamtpreis in Höhe von 29.333,50 € brutto. 

03-18-2018/BAU einstimmig beschlossen   

   
TOP  4: Beratung und Beschlussfassung zur Strom-Erdverkabelung im Bereich des 

Ortskernsanierungsgebietes Ebersbach 
 
Im Rahmen der Ortskernsanierung wurde durch die LEW die Möglichkeit der Erdverkabelung 
geprüft. Die Überprüfung hat aufgezeigt, dass die bestehende Netzstruktur nicht mit dem 
Ausbaubereich zusammenpasst. Es müssten zur Verkabelung auch Asphaltbeläge der 
Hochwanger Str. und Wettenhauser Str. geöffnet werden. Das bestehende Netz befindet sich in 
einem guten Zustand. Im Zuge des Straßenausbaus entlang der Hochwanger Straße und 
Wettenhauser Str. wurden keine Hausanschlussverkabelungen durchgeführt. Nach 
Einschätzung der LEW könnte eine Hausanschlussverkabelung in einem anderen Bereich 
Konfikte der Anwohner mit sich bringen. 
Fazit: 
Eine Erdverkabelung im Bereich der Ortskernsanierung kann nur durchgeführt werden, wenn 
die Kommune sich pro Hausanschluss mit 1.500,00 € brutto beteiligt (Gesamtkosten ca. 
39.000,00 €, brutto). Es müssten mindestens 90 % der Anlieger einer Erdverkabelung 
zustimmen. Die Abfrage der Zustimmung muss durch die Gemeinde erfolgen. Ebenso ist die 
Gemeinde alleiniger Rechnungsempfänger. 
 
Die Kosten können auf die Hauseigentümer nicht umgelegt werden. Die notwendige 
Abänderung der Hausinstallation ist vom Hauseigentümer auf eigene Kosten vorzunehmen. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Kötz beschließt die Erdverkabelung im Ortskern Ebersbach unter der 
Voraussetzung, dass 90 % der Anlieger der Maßnahme zustimmen. Die Kosten in Höhe 
von 39.000,00 € brutto, werden von der Gemeinde übernommen. 

03-19-2018/GL mehrheitlich beschlossen  Ja 12  Nein 1  Anwesend 13  pers. Beteiligt 0   

   
TOP  5: Sachstandsbericht zum Baum- und Grünflächenkataster der Gemeinde Kötz 

und Beratung und Beschlussfassung zur Ersatzbepflanzung 
 
Um die Grundflächenarbeiten zu strukturieren, den Aufwand zu ermitteln und der notwendigen 
Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, wurde eine Grünflächen- und Baumkataster erstellt. 
Durch die Überprüfung konnte festgestellt werden, dass in der Vergangenheit Flächen vom 
Bauhof gepflegt wurde, welche nicht im Eigentum der Gemeinde sind. 
Im Rahmen der Baumkontrolle wurde festgestellt, dass Straßenbegleitgrün wie z.B. im Bereich 
Ichenhauser Straße und Baugebiet Hochholz nur mit erheblichem Aufwand erhalten werden 
kann. Für festgesetztes Straßenbegleitgrün in der Bauleitplanung ergibt sich die Bepflanzung 
aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan. 
 
Gemeinderat Mairle erläuterte anhand Bilder die Schwachstellen und zeigte Möglichkeiten der 
Neubepflanzung auf. Er versicherte auf Nachfrage, dass nur kranke Bäume gefällt werden. Das 
Gremium verständigte sich darauf, Haushaltsmittel für Ersatzpflanzungen für die nächsten 
Jahre vorzusehen. Die Maßnahmen sollen in Abstimmung mit dem Bauhof realisiert werden. 
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Gemeinderat Leybrand machte darauf aufmerksam, dass der Aufwand für Pflege und 
Verkehrssicherungspflicht nicht unbeachtlich ist. Das Personal muss entsprechend geschult 
werden. 

GL    

   
TOP  6: Beratung und Beschlussfassung zur geplanten Ortsumfahrung Kötz - 

Ichenhausen 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde vertagt. 

GL zurückgestellt   

   
TOP  7: Beratung und Beschlussfassung zur Durchführung Neubau Kinderhort 
 
Für den Zuwendungsantrag nach FAG ist ein Beschluss zur Durchführung des Vorhabens vom 
zuständigen Gremium notwendig. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Kötz beschließt einen Kinderhort auf der Flur-Nr. 182, Schloßstr. 1 in 
Großkötz zu erstellen. 

03-20-2018/GL einstimmig beschlossen   

   
TOP  8: Bestätigung des Kommandanten und Stellvertreters der Freiwilligen 

Feuerwehr Kleinkötz 
 
Am 16.02.2018 fand bei der Dienstversammlung die Wahl des Kommandanten und seines 
Stellvertreters der Freiwilligen Feuerwehr Kleinkötz statt. 
Zum ersten Kommandanten wurde Herr Martin Dorner, zu seinem Stellvertreter Herr Sebastian 
Kraus gewählt. 
Herr Dorner hat bereits den Lehrgang „Gruppenführer“ absolviert. Ihm fehlt noch der Lehrgang 
„Leiter einer Feuerwehr“. 
Herr Kraus fehlen noch die Lehrgänge „Gruppenführer“ und „Leiter einer Feuerwehr“. 
Mit Schreiben vom 21.02.2018 hat Herr Kreisbrandrat Spiller mitgeteilt, dass gegen die 
Bestätigung keine Bedenken bestehen.  
Herr Dorner und Herr Kraus haben den noch fehlenden Lehrgang „Leiter einer Feuerwehr“ bis 
zum 31.12.2018 an einer staatlichen Feuerwehrschule nachzuholen. 
Zusätzlich hat Herr Kraus den Lehrgang „Gruppenführer“ bis zum 30.06.2019 zu absolvieren. 
 
Beschluss: 
Hiermit wird Herr Martin Dorner zum Ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Kleinkötz bestätigt. 
Zu seinem Stellvertreter wird Herr Sebastian Kraus bestätigt. 
Die Bestätigung erfolgt unter der Auflage, dass die noch fehlenden Lehrgänge „Leiter 
einer Feuerwehr“ von Herrn Dorner und Herrn Kraus bis zum 31.12.2018 und 
„Gruppenführer“ von Herrn Kraus bis zum 30.06.2019 nachgeholt werden. 

03-21-2018/KA einstimmig beschlossen   

   
TOP  9: Erhalt der Grabsteine von aufgelösten Grabstätten auf den Friedhöfen 

Großkötz und Ebersbach 
 
Die Bestattungskultur hat sich im Laufe der letzten Jahre stark verändert. Das Ergebnis sind 
zahlreiche aufgelöste Grabstätten, die sich dann wiederum als große Freiflächen auf den 
Friedhöfen darstellen. 
Immer mehr Bürger die eine Grabstätte auflösen, äußern der Verwaltung gegenüber den 
Wunsch, dass der Grabstein weiterhin stehen bleiben sollte. 
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Bei Erhalt des Grabsteins kann über Jahre hinweg noch festgestellt werden, welche Personen 
dort ihre letzte Ruhestätte fanden und dient somit auch dem historischen Erhalt des Friedhofes. 
 
Diese Vorgehensweise wird auf dem Kleinkötzer Friedhof bereits seit 2016 praktiziert. 
Sollte dem Antrag zugestimmt werden, kommt der Verkehrssicherungspflicht, im Hinblick auf 
die Standsicherheit der Grabmale, eine besondere Bedeutung zu. 
Das heißt, dass der Grabstein einer aufgelösten Grabstätte auch weiterhin an der jährlichen 
Standsicherheitsprüfung teilnehmen muss und der Grabrechtsinhaber, bei auftretenden 
Mängeln, haftbar gemacht wird und für die Instandsetzung zuständig ist. 
Dieser Sachverhalt wird dem jeweiligen Antragsteller durch Aushändigung eines Merkblattes 
gegen Unterschrift mitgeteilt. 
 
Das Gremium möchte sichergestellt haben, dass nur der Grabstein stehen bleibt und eine 
Nutzung ausgeschlossen wird. Es sollen keine Kerzen oder sonstige Dekorationen nach 
Auflösung der Grabstelle geduldet werden. Dieser Hinweis soll im Merkblatt mit aufgenommen 
werden. 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Kötz erlaubt den Grabrechtseigentümern bei Auflösung einer Grabstätte 
auf den Friedhöfen Großkötz und Ebersbach, unter Beachtung nachfolgend genannter 
Auflagen, den Grabstein weiterhin stehen zu lassen. 
 
Auflagen: 
Der Grabstein der aufgelösten Grabstätte Nr. …………muss weiterhin an der jährlichen 
Standsicherheitsprüfung teilnehmen. 
Bei auftretenden Mängeln wird der Grabrechtsinhaber haftbar gemacht und ist 
selbstverständlich für die Instandsetzung zuständig. 
 
Eine Nutzung der Grabstelle wird ausgeschlossen. Es dürfen keine Kerzen oder 
Dekorationsartikel auf der ehemaligen Grabstelle aufgestellt werden. Bei 
Zuwiderhandlung werden die Gegenstände vom Friedhofspersonal abgeräumt. 

03-22-2018/STA einstimmig beschlossen   

   
TOP  10: Schöffenwahl Bayern 2018; Aufstellung einer Vorschlagsliste für die 

Geschäftsjahre 2019 bis 2023 
 
In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2019 - 2023 wieder die Wahl der Schöffen statt. Zur Zeit 
werden daher in allen Gemeinden Vorschlagslisten erarbeitet, aus denen dann durch einen beim 
zuständigen Amtsgericht gebildeten Schöffenwahlausschuss eine Auswahl erfolgen wird. 
Für die Gemeinde Kötz ist dem Amtsgericht Günzburg gem. Aufforderung des Präsidenten des 
Landgerichts Memmingen 1 Person  vorzuschlagen. 
 
Die Verwaltung hat in der Bürgerinfo sowie auf der Homepage auf die Möglichkeit der Bewerbung bzw. die 
Aufforderung zur Benennung von Personen für die Schöffen-Vorschlagsliste frühzeitig hingewiesen. 
 
Es haben sich für Kötz nachfolgende 5 Personen für dieses Ehrenamt beworben, die auch die 
Voraussetzungen der §§ 31 – 34 GVG erfüllen. 

 

Name Wohnort Begründung der Bewerbung 
 

Haile Bernhard 
 

Kötz, Großkötz Ich möchte gerne Teil des juristischen Systems sein und 
meine juristische Neugierde einbringen 

Laumer Werner 
 

Kötz, Kleinkötz Ich bin in der derzeit laufenden Amtsperiode bereits als 
Hilfsschöffe tätig 

Materne Sabine Kötz, Großkötz Ich bin Mutter von zwei Kindern, bodenständig, 
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naturverbunden. 
Meine große Leidenschaft: Meine Bienen u. 
Gemüsegarten 

Newe Axel Kötz, Kleinkötz Ich habe Interesse an diesem wichtigen Ehrenamt 
 

Sachs Karin Kötz, Großkötz 35 Jahre Azubis ausgebildet, gut entwickeltes 
Gerechtigkeitsempfinden 

 
Der Vorsitzende fragte nach weiteren Vorschlägen. 
 
Eine weitere Person wurde nicht benannt. Gemeinderat Geiger schlägt Herrn Laumer als geeigneten 
Bewerber, Gemeinderat Seitz schlägt Herrn Bernhard Haile zur Benennung vor. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Kötz beschließt die Aufnahme von Herrn Bernhard Haile in die Vorschlagsliste 
zur Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023. 

03-23-2018/STA mehrheitlich abgelehnt Ja 4 Nein 9 Anwesend 13 pers. Beteiligt 0 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Kötz beschließt die Aufnahme von Herrn Werner Laumer in die Vorschlagsliste 
zur Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023. 

03-24-2018/STA mehrheitlich beschlossen  Ja 9  Nein 4  Anwesend 13  pers. Beteiligt 0   

   
TOP  11: Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

   
TOP  
11.1: 

GZ5 neu 

 
Gemeinderätin Hartmann hätte gerne einen aktuellen Sachstand zur geplanten GZ5-neu. 

   
TOP  
11.2: 

Bahnhofstr. 

 
Die Kanalschächte in der Bahnhofstr. haben sich gesenkt. Hier sollte dringend Abhilfe geleistet 
werden. 

   
TOP  
11.3: 

Aktion "Saubere Flur" 

 
Am Freitag, den 16.03.2018 findet die Aktion „Saubere Flur“ statt. Treffpunkt ist 15.30 Uhr auf 
dem Parkplatz der Günzhalle. Der Vorsitzende bittet die Gemeinderäte um Teilnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reinhard Uhl    Sabine Ertle 
2. Bürgermeister    Schriftführerin 
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